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schwache Rechtsposition des Welfenanhangs zu stützen•. Eike von Repgow habe 
mit seiner Königswahllehre die Rechtsüberzeugung einer Gruppe, der kölnisch-
welfischen Partei, schriftlich festgehalten. A. G. 

Elsbet 0 r t h , Die Fehden der Reichsstadt Frankfurt am Main im Spät­
mittelalter. Fehderecht und Fehdepraxis im 14. und 15. Jahrhundert (Frankfur­
ter historische Abhandlungen 6) Wiesbaden 1973, Pranz Steiner Verlag, X u. 
209 S., 5 Faltkarten, DM 36. - Das Wesen der Fehde ist trotz mancher ver­
dienstreicher Untersuchungen noch ein in vielen Punkten ungeklärtes Kapitel der 
ma. Rechtsgeschichte. Die Verfasserin versucht in ihrer Frankfurter {historis<hen) 
Dissertation dieses Dunkel in einem örtlich und zeitlich klar abgegrenzten Berei<h 
ein wenig aufzuhellen. In umfassender Auswertung der Quellen unterzieht sie 
hierzu das für den untersu<hten Zeitraum so rei<hhaltige Material des Frank­
furter Stadtar<hivs einer gründlichen Analyse in bezug auf rechtli<he Charakteri­
sierung, Gründe, Dur<hführung und Maßnahmen zur Verhinderung von Fehden. 
Die Schwerpunkte liegen dabei - nach einer sehr kursoris<hen Einleitung über 
die Entwiddung des Fehdere<hts bis ins Ho<hmittelalter und einem Uberbli<k 
über die Mögli<hkeiten friedli<hen Reihtsaustrags - in der Darstellung der Ele­
mente der Fehde (Benennung, Parteien und Beteiligte, Beginn und Gründe, Fehde­
handlungen, Unterbre<hung und Beendigung) und den Ausführungen über die 
S<hutzvorkehrungen Frankfurts zur Verhütung von Fehden (insbesondere Bünd­
nispolitik mit umwohnendem Adel oder im Rahmen von Städte- und Land­
friedensbünden). Im Schlußkapitel bringt die Verfasserin eine Ubersi<ht über 229 
Fehden aus der Zeit von 1381 bis 1425, in denen eine Beteiligung Frankfurts mit 
Sicherheit nachzuweisen ist (in den Faltkarten <hronologisch geordnet), und gibt 
ferner kurzen Aufs<hluß über Stand und soziale Lage der Fehdegegner der 
Rei<hs- und Messestadt. In dem Kapitel über die Elemente der Fehde, das si<h 
in seiner Darstellung der "Formalia• eng an die grundlegenden Ausführungen 
0. Brunners in "Land und Herrs<haft• anlehnt, dessen für einen anderen terri­
torialen Berei<h gefundene Ergebnisse jedoch in man<hen wi<htigen Punkten 
modifizieren oder ergänzen kann, behandelt die Verfasserin in drei - für die 
angespro<hene Thematik zu kurzen - Exkunen au<h die Problematik der oft 
übersehenen Abgrenzung der Fehde zum überfall, der "rechten• und "unre<hten• 
Fehde - nach E. Kaufmann (Handbu<h der Re<htsgeschi<hte Sp. 1092) ein "un­
gelöstes und unlösbares Problem• - und die Rolle der Ehre im Rahmen der 
Fehde. Dabei kommt sie, insbesondere was die rechtli<he Beziehung der Fehde 
zum Schiedsgeri<htswesen anbelangt, zu durmaus abwei<henden Ergebnissen von 
der bisherigen herrs<henden Meinung. Leider sind diese allgemeineren Aussagen 
quellenmäßig ni<ht ebenso gut abgesichert wie die Dantellung der Fakten der 
Frankfurter Fehdepraxis. - Die Untersu<hung vermag insgesamt einen guten 
Einbli<k in die Fehdepraxis eines territorial abgegrenzten Bereichs zu geben, 
fundierte Aufschlüsse über den Charakter der Fehde - so sdtillernd dieser auch 
sein mag- darf man jedoch nicht in glei<hem Maß erwarten. Die Verfasserin 
erkennt zwar der Fehde neben der Funktion als "Redltsmittel• eine soziale und 
(macht-) politische Funktion zu, dies kommt in ihrer Arbeit jedoch nur ansatz-
weise zum Ausdruck. Hartmut Böttcher 

Dieter Werk m ü 11 er, Ober Aufkommen und Verbreitung der Weistümer. 
Nach der Sammlung von Jacob Grimm, Berlin 1972, Eri<h S<hmidt Verlag, 
190 S. - Der Vf. macht den Versu<h, nach einer Periode vorwiegend landes­
und ortsgeschi<htli<her Besdtäftigung mit den Weistümern wieder zu einer 
Gesamtbetra<htung hinzulenken. Er bes<hränkt sein Anliegen richtigerweise auf 
die bäuerlichen Weistümer, also auf ländliche Rechtsquellen, mögen sie im ein-


